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Radfahren und Natur genießen: Regeln 
für ein respektvolles Miteinander auf 
Forststraßen
Die sommerlichen Temperaturen bieten die 
perfekte Gelegenheit, die Natur auf dem Fahr-
rad zu erkunden und die erfrischende Luft der 
Wälder zu genießen. Doch um die Balance 
zwischen Freizeitaktivitäten und Naturschutz 
zu wahren, ist es entscheidend, bestimmte 
Regeln einzuhalten. In den letzten Wochen 
kam es vermehrt zu unerlaubten Befahrun-
gen von Forststraßen im Mühlviertel durch 
Radfahrer*innen, die nicht nur die Regeln 
missachteten, sondern auch das Forstperso-
nal respektlos behandelten. Für ein harmo-
nisches Miteinander ist es wichtig, sich an 
die geltenden Bestimmungen für die Nutzung 
von Forststraßen zu halten.

Regeln für die Nutzung von Forststraßen
Radfahren ist ausschließlich auf freigege-
benen und gekennzeichneten Forststraßen 
sowie öffentlichen Wegen gestattet. Motori-
sierte Fahrzeuge und Reiten sind auf diesen 
Strecken verboten. Müllentsorgung, Lager-

feuer und andere Störungen sind untersagt. 
Forstschutzorgane haben das Recht, Identi-
tätsfeststellungen durchzuführen und bei Be-
darf Personen vorläufig festzunehmen. Wer 
von einem Forstschutzorgan angesprochen 
wird, ist verpflichtet, kooperativ zu handeln.

Appell für ein respektvolles Miteinander
Um ein gutes Miteinander zu gewährleisten 
und die touristischen Wege auch in Zukunft 
offen zu halten ist es von großer Bedeutung, 
nur die freigegeben Wege zu benutzen und 
Grundeigentümern sowie dem Forstpersonal 
mit Respekt zu begegnen. Vereine, Touris-
musverantwortliche und Radgruppen sind 
aufgerufen, ihre Mitglieder und Gäste über  
die geltenden Bestimmungen zu informieren 
und ein rücksichtsvolles Verhalten im Wald 
zu fördern. 
Nur durch gemeinsames Engagement 
kann ein harmonisches Miteinander ge-
währleistet werden.
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Marktgemeindeamt geschlossen
Das Marktgemeindeamt Vorder-
weißenbach ist am
b Donnerstag, 21. August 2025 auf 

Grund des Betriebsausfluges
b Donnerstag, 28. August 2025 auf 
Grund einer Bildungsfahrt (Gewerk-

schaft) geschlossen.

Vielen Dank für euer Verständnis!

Einladung zum Elternabend der Spielgruppe
Die Marktgemeinde lädt sehr herz-
lich zum Elternabend der Spielgruppe 
am Mittwoch, 10.September 2025 
um 19:30 Uhr in den Sitzungssaal im 
Marktgemeindeamt ein. An diesem 
Abend möchten wir mit euch bespre-
chen, wie wir die Spielgruppe im Jahr 
2025/26 bestmöglich gestalten kön-

nen. Weiters erfolgt auch die Spiel-
gruppeneinteilung.

Wenn du an diesem Abend verhindert 
bist, aber bei einer Spielgruppe mit-
machen möchtest, dann melde dich 
bitte am Marktgemeindeamt bei Nina 
Zimmermann, Tel.: 07219/6055-22.

Reisepass und Personalausweis für Kinder

Für Kinder unter 2 Jahren ist die Erst-
ausstellung eines Reisepasses oder 
Personalausweises kostenlos (nur 
eines der beiden Dokumente ist ge-
bührenfrei, wenn beide Ausweisdo-
kumente gleichzeitig beantragt werden 
sollten, muss entschieden werden, wel-
ches befreit werden soll).

Die Gebühr für einen Reisepass unter 
und ab 2 Jahre beträgt € 44,-. Wird das 
Ausweisdokument vor dem 2. Geburts-
tag beantragt, ist es zwei Jahre gültig; 
wird es nach dem 2. Geburtstag bean-

tragt, ist es fünf Jahre gültig.

Die Gebühr für einen Personalaus-
weis unter und ab 2 Jahre beträgt 
€ 39,-. Wird das Ausweisdokument vor 
dem 2. Geburtstag beantragt, ist es 
zwei Jahre gültig; wird es nach dem 2. 
Geburtstag beantragt, ist es fünf Jahre 
gültig.

Was du für die Beantragung für Reise-
pass bzw. Personalausweis benötigst:
b Geburtsurkunde
b Staatsbürgerschaftsnachweis

b Obsorgeerklärung (falls die Eltern 
nicht verheiratet sind)
b aktuelles Passfoto (nicht älter als 
sechs Monate)

Beantragt werden kann das Ausweis-
dokument am Marktgemeindeamt 
Vorderweißenbach im Meldeamt/
Bürgerservice. Wir bitten um vor-
herige Terminvereinbarung unter: 
07219/6055-14.

Das Dokument kann dir dann per Post 
direkt nach Hause zugestellt werden.

Rücksichtnahme in der Nachbarschaft
In den warmen Sommermonaten ver-
lagert sich das tägliche Leben zuneh-
mend ins Freie – das bringt neben 
mehr Lebensqualität allerdings auch 
Konfliktpotenzial mit sich. Ein häufi-
ges Streitthema ist dabei der „Lärm“. 
Ein einheitliches Nachbarschaftsrecht 
existiert in Österreich nicht.

Bei Unsicherheiten bezüglich des 
richtigen Verhaltens sollte zunächst 
der eigene Hausverstand zum Einsatz 
kommen. Wenn Spannungen mit den 

Nachbarn entstehen, ist es meist sinn-
voll, zunächst das direkte Gespräch zu 
suchen – viele Konflikte lassen sich 
auf diese Weise unkompliziert aus der 
Welt schaffen.

Was die gesetzlichen Ruhezeiten be-
trifft, so gelten österreichweit folgende 
Bestimmungen: Zwischen 22:00 Uhr 
und 06:00 Uhr herrscht Nachtruhe, in 
der lärmintensive Tätigkeiten – wie 
etwa Rasenmähen oder Bauarbeiten 
– untersagt sind. An Sonn- und Feier-

tagen gilt dieses Verbot den gesamten 
Tag über.
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Öffentliche Stellenausschreibung

Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses der Marktgemeinde Vorderweißenbach vom 28.07.2025 wird gemäß §§ 
8 und 9 des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 - Oö. GDG 2002, LGBl.Nr. 52/2002 idgF. nachstehende 

freie Stelle zur Besetzung ausgeschrieben:

2 Reinigungskräfte in der Volksschule (Krankenstandsvertretung)

Die Besetzungen erfolgen ab 01.09.2025 (beide vorerst befristet bis die Reinigungskraft Snjezana Petrovic den Dienst wie-
der antreten kann) jeweils in der Funktionslaufbahn 25.1 als Vertragsbedienstete mit einer Teilbeschäftigung von
a) 75,0 % (30,0 Wochenstunden)
b) 50,0 % (20,0 Wochenstunden)
Die genaue Aufteilung der angeführten Wochenstunden erfolgt in Absprache mit den Bewerberinnen.

Aufgabengebiet:
Zum Aufgabenbereich gehören sämtliche Reinigungstätigkeiten in der Volksschule (u.a. Reinigung des gesamten Volks-
schulgebäudes, Turnsaal der Volksschule samt Nebenräume, alle Räume der schulischen Nachmittagsbetreuung, usw.). 
Weiters ist eine Vertretung der Reinigungskräfte im gesamten Bildungsbereich (Kindergarten, Mittelschule, Musikschule) 
vorzunehmen.

Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:
b persönliche, insbesondere gesundheitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der Aufgaben, die mit der vorgese-
henen Verwendung verbunden sind
b Erfüllung der im § 17 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 angeführten Aufnahmebedingungen
b abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen Bewerbern, sofern die gesundheitliche Eignung dafür gegeben 
war

Besondere Aufnahmevoraussetzungen, die erwünscht sind:
b Kenntnisse im Umgang mit Reinigungsmittel und -geräten
b gute Umgangsformen, Sinn für Sauberkeit und Ordnung, Selbständigkeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Flexibilität, kör-
perliche Belastbarkeit
b Einverständnis zur Leistung einer flexiblen Dienstzeit
b Bereitschaft zu Mehrdienstleistungen (ev. auch am Abend und an Sonn- und Feiertagen bei Veranstaltungen)
b Mithilfe bzw. Vertretung bei den Reinigungsarbeiten im Bildungsbereich (Kindergarten, Mittelschule, Musikschule) bzw. 
eventuell auch Vertretung oder Mithilfe bei Reinigungstätigkeiten in der Krabbelgruppe sowie der Tagesstätte Schönegg.

Die Marktgemeinde Vorderweißenbach behält sich das Recht vor, Vorstellungs- bzw. Kontaktgespräche zu führen. Sämt-
liche Formulierungen gelten gemäß dem Gleichbehandlungsgesetz auch in der jeweils weiblichen Form.
Das Auswahlverfahren erfolgt gemäß den Bestimmungen des Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 2002 i.d.g.F.

Die Bewerbungen sind schriftlich, versehen mit einem Foto und den entsprechenden Unterlagen bis spätestens Diens-
tag, 26.08.2025, 12.00 Uhr, beim Marktgemeindeamt Vorderweißenbach einzubringen.

Folgende Unterlagen sind der Bewerbung beizulegen:
Lebenslauf, Strafregisterbescheinigung, Geburtsurkunde (Kopie), Geburtsurkunde der Kinder (Kopie), Heiratsurkunde (Ko-
pie), Staatsbürgerschaftsnachweis (Kopie), Schulabschlusszeugnis (Kopie), Führerschein (Kopie) und Arbeits- bzw. Dienst-
zeugnisse (Kopie).

Nähere Auskünfte erteilt gerne das Marktgemeindeamt Vorderweißenbach (Tel.: 07219/6055-11).
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Terminvereinbarung am Marktgemeindeamt

Du brauchst einen neuen Reisepass 
oder Personalausweis, möchtest dich 
ummelden, brauchst eine Strafregis-
terbescheinigung oder sonstige Unter-
stützung? Dann bist du bei uns richtig.
Damit du direkt beim ersten Behörden-
gang die richtigen Unterlagen bereit 
hast und um Wartezeiten zu verhin-

dern, bitten wir dich um telefonische 
Terminvereinbarung. Du erreichst uns 
unter: 07219/6055-14.

Vielen Dank für deine 
Mithilfe!

Information zu Grundsteueraufrollungen
Eine Aufrollung der Grundsteuer er-
folgt bei Eigentümerwechseln, bei 
Neubauten oder Umbauten sowie 
bei anderen Umständen, die eine Neu-
bewertung des Grundstücks erforder-
lich machen. Diese Neuberechnung 
gilt ab dem Jahr nach dem Eigentü-
merwechsel bzw. der Baufertigstel-
lung.

Die Aufrollung durch die Marktge-
meinde ist jedoch nur auf Basis eines 
neuen Einheitswertbescheides vom 
Finanzamt möglich. Leider ist das zu-
ständige Finanzamt derzeit bei der 
Ausstellung dieser Bescheide erheb-
lich im Rückstand – in einigen Fällen 
sogar um mehrere Jahre. Die Gemein-

den haben diesen Umstand bereits 
mehrfach urgiert.

Unbebaute Grundstücke werden rela-
tiv niedrig bewertet. Mit der Bebau-
ung steigt jedoch der Grundsteuer-
messbetrag deutlich an. Wenn der 
neue Einheitswertbescheid verspätet 
einlangt, den die Gemeinde als auch 
der Eigentümer gleichzeitig erhalten, 
kann dies zu einer rückwirkend hö-
heren Grundsteuerforderung füh-
ren. 

Diese Nachforderungen sind ver-
ständlicherweise unangenehm, liegen 
jedoch außerhalb des Einflussbereichs 
der Marktgemeinde.

Sollten Sie ein Grundstück erworben, 
einen Neubau errichtet oder ein Haus 
umgebaut haben, dieses bereits län-
ger besitzen und bewohnen und noch 
keine Grundsteueraufrollung erhalten 
haben: Bedenken Sie bitte, dass dieser 
Betrag noch ausständig ist.

Für Fragen und Auskünfte zur Grund-
steuer stehen wir am Marktgemeinde-
amt gerne zur Verfügung, Ansprech-
partnerin Sandra Mascher, DW 18.

Bei Fragen zum Einheitswertbescheid 
und für Auskünfte zur Bewertung 
wenden Sie sich bitte direkt an das Fi-
nanzamt Österreich, Dienststelle Frei-
stadt – Rohrbach – Urfahr.

Geburt

Oliver
Eltern: Pötscher Elisabeth und Armin, 
Bernhardschlag

Sterbefall

Hochreiter Karl
Adalbert-Stifter-Straße 13,
4190 Bad Leonfelden
ehem. Amesberg 7, 
4190 Vorderweißenbach
im 89. Lebensjahr

Geburtstag

80. Geburtstag
Kaar Margarete, Amesschlag

Kundmachungen im RIS
Seit 1. Juli müssen alle neu erlassenen 
Verordnungen der Marktgemeinde 
Vorderweißenbach im Rechtsinforma-
tionssystem des Bundes kundgemacht 
werden. Nach dem Oö. Gemeinde-
Kundmachungsreformgesetz sind Ver-
ordnungen nur mehr so rechtswirk-
sam. Dies betrifft grundsätzlich alle 
Verordnungen, wie z.B. Auflassung von 
öffentlichem Gut oder Gebühren der 

Marktgemeinde (mit wenigen Ausnah-
men). 

Die gültigen Verordnungen können 
daher zu jeder Zeit im Internet einge-
sehen werden. Dies ist unter www.ris.
bka.gv.at möglich. Dort auf Gemeinden 
klicken, Gemeinderecht authentisch, 
Oberösterreich und Name der Gemein-
de eingeben.

Eine Veröffentlichung auf der Amtstafel 
erfolgt nicht mehr. 

Übrigens: Unsere Amtstafel ist jetzt 
elektronisch und befindet sich im Foy-
er des Marktgemeindeamtes. 

Es erfolgen keine Anschläge mehr auf 
der Amtstafel vor dem Marktgemein-
deamt.

Gem2go Newsletter - 
die neuen Schmankerltipps
Halte dich durch die wöchentlichen 
Schmankerltipps der Marktgemeinde 
Vorderweißenbach am Laufenden.

So funktioniert die Anmeldung:

b Anmeldung auf der Homepage (un-
ter Bürgerservice-Aktuelles-Newslet-
ter abonnieren)

b Oder direkt am Marktgemeindeamt
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Im LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 2/3 ist eine 2-Raumwohnung, 
62,96 m², 1. Stockwerk, Standplatz, 
Zentralheizung ab sofort beziehbar.

Im LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 4/2 ist eine 3-Raumwohnung, 
77,69 m², Erdgeschoss, Zentralheizung 
ab sofort beziehbar.

Im LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 4/3 ist eine 2-Raumwohnung, 
62,96 m², 1. Stockwerk, Zentralheizung 
ab sofort beziehbar.

Im  LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 4/4 ist eine 3-Raumwohnung, 
77,69m², 1. Stock, Standplatz, Zentral-
heizung ab sofort beziehbar. 

Im  LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 4/5 ist eine 2-Raumwohnung, 
63,02m², 2. OG, Standplatz, Zentralhei-
zung ab sofort beziehbar. 

Im LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 4/6 ist eine 3-Raumwohnung, 
77,75 m², 2. Stockwerk, Standplatz,  
Zentralheizung ab sofort beziehbar. 

Im LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 6/5 ist eine 2-Raumwohnung, 
62,98 m², 2. Stockwerk, Standplatz, 
Zentralheizung ab sofort beziehbar.

Im  LAWOG-Wohnhaus Finsterbach-
weg 6/6 ist eine 3-Raumwohnung, 
78,10 m², 2. Stockwerk, Standplatz,  
Zentralheizung ab sofort beziehbar.

Im LAWOG-Wohnhaus Uferstraße 
16/2 ist eine 3-Raumwohnung, 77,38 
m², 1. Stockwerk, Standplatz, Zentral-
heizung ab 01.10.2025 beziehbar.

Im LAWOG-Wohnhaus Uferstraße 
17/1 ist eine 3-Raumwohnung, 74,72 
m², Erdgeschoss, Carport, Standplatz, 
Zentralheizung ab sofort beziehbar.

Nähere Infos auf der Website bzw. 
bei der Amtsleitung, DW 11

Freie Wohnungen

Rücksichtnahme beim Gassigehen – 
ein Appell an alle Hundehalterinnen und Hundehalter
In den letzten Wochen wurden der 
Marktgemeinde wieder vermehrt Vor-
fälle gemeldet, bei denen es zu unan-
genehmen oder auch potenziell gefähr-
lichen Begegnungen mit Hunden kam 
– sei es auf öffentlichen Wegen, bei 
Spaziergängen in der Natur oder in der 
Nähe von Höfen. In den meisten Fällen 
verliefen diese Situationen glücklicher-
weise glimpflich, dennoch geben sie 
Anlass für einen kurzen Appell an alle 
Hundehalterinnen und Hundehalter.
.
Sicher verwahren schützt alle Be-
teiligten
Laut dem Oö. Hundehaltegesetz 2024 
sind Hunde so zu halten und zu führen, 
dass Menschen, Tiere und Sachen nicht 
gefährdet oder unzumutbar belästigt 
werden. Hunde dürfen nur dann unbe-
aufsichtigt im Freien gehalten werden, 
wenn gewährleistet ist, dass sie das 
Grundstück nicht verlassen können. 
Ein entsprechend eingezäuntes Ge-
lände schützt nicht nur Spaziergänger, 
sondern dient auch der Sicherheit des 
eigenen Tieres.

Leinenpflicht bei Begegnungen
Auch wenn kein genereller Leinen-

zwang auf allen Wegen besteht, gilt: 
Beim Zusammentreffen mit anderen 
Personen oder Hunden sollte das eige-
ne Tier rechtzeitig und zuverlässig an-
geleint werden. Nicht jeder Hund ist 
verträglich, gesund oder interessiert an 
Kontakt mit Artgenossen. Der oft geäu-
ßerte Satz „Der tut nix“ ersetzt nicht 
die Verantwortung des Halters.

Ungefragter Hundekontakt ist zu 
vermeiden
Ein auf andere Hunde zulaufender, 
freilaufender Hund 
kann für Stress, 
Angst oder sogar 
Aggression sorgen 
– auch wenn keine 
böse Absicht da-
hintersteckt. 

So wie man frem-
de Menschen nicht 
einfach umarmt, 
sollte auch der 
Kontakt zwischen 
Hunden nur mit 
Zustimmung aller 
Beteiligten stattfin-
den.

Rücksichtnahme als Grundregel
Fehlverhalten Einzelner wirkt sich 
leider oft auf das Bild aller Hundehal-
terinnen und Hundehalter aus. Umso 
wichtiger ist es, dass verantwortungs-
bewusstes Verhalten zur Selbstver-
ständlichkeit wird – zum Wohle aller 
Mitmenschen und Tiere.

Wir danken für das gezeigte Ver-
antwortungsbewusstsein und er-
suchen um Rücksicht im täglichen 
Miteinander!

Gem2go Newsletter - 
die neuen Schmankerltipps
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Stellenangebote

Nähere Informationen und weite-
re Jobangebote findest du auf

unserer Homepage!
(www.vorderweissenbach.at)

Beruf mit Herz: Pädagogische 
Lehrgänge starten im Herbst
Die Nachfrage nach qualifizierten 
Betreuungspersonen in der Ele-
mentarpädagogik steigt stetig. Um 
dem wachsenden Bedarf gerecht zu 
werden, startet die Familienbund-
akademie im Herbst 2025 erneut 
Lehrgänge in Linz, Ansfelden und 
Vöcklabruck. Es werden die Ausbil-
dungen Pädagogische Assistenzkraft, 
Spielgruppenleiter*in sowie zur Qua-
lifizierung als Tagesmutter bzw. Ta-
gesvater angeboten.

Weitere Informationen zu den Lehr-
gägnen unter: ooe.familienbund.
at/bildung/ausbildungen

Familienbund Oberösterreich GmbH
Sophie Himmelbauer-Lenhard BSc
Hauptstraße 83 - 85
A-4040 Linz
M +43 (0) 664 / 88 28 22 13
presse@ooe.familienbund.at
www.ooe.familienbund.at

20 Jahre „Galerie der jungen Künstler“
Am 20. Mai fand am Marktgemeinde-
amt die feierliche Eröffnung der „Gale-
rie der jungen Künstler“ statt – heuer 
bereits zum 20. Mal. Die Veranstaltung 
hat sich als fester Bestandteil im Schul-
jahr etabliert.

Gestaltet wurden die ausgestellten 
Werke von den Schülerinnen und 
Schülern der dritten Klassen der Volks- 
und Mittelschule. Die farbenfrohen 
und vielfältigen Bilder können nun ein 
Jahr lang von der Gemeindebevölke-
rung während der Öffnungszeiten des 
Marktgemeindeamtes betrachtet wer-
den.

Musikalisch umrahmt wurde die Ver-
nissage von Beiträgen der Schülerin-
nen und Schüler, die damit für einen 
feierlichen Rahmen sorgten. In ihren 
Ansprachen würdigten sowohl der Ob-

mann des Elternvereins Prof. Mag. Jo-
sef Lischka als auch der Bürgermeister 
Bernhard Thumfart das Engagement 
aller Beteiligten.

Besonders hervorgehoben wurde die 
Gemeindemitarbeiterin Martina Hartl, 
die die Organisation der Galerie in den 
vergangenen 20 Jahren übernommen 
hat.

Ein weiterer Dank galt der Zeichen-
lehrerin der Mittelschule, Hannelore 
Füreder, die seit der ersten Ausstellung 
mit großem Einsatz beteiligt war und 
nun in den Ruhestand tritt.

Die Veranstaltung wurde von zahl-
reichen Gästen besucht und war auch 
heuer wieder ein schönes Zeichen für 
die Bedeutung von Kreativität, Bildung 
und Zusammenarbeit in der Gemeinde!

3A der 
Mittelschule
Vorderweißenbach

3A der Volksschule Vorderweißenbach 3B der Volksschule Vorderweißenbach

Fo
to

s: 
Vo

lk
ss

ch
ul

e 
un

d 
M

itt
el

sc
hu

le
 V

or
de

rw
ei

ße
nb

ac
h



7Aus der GemeindeInformationen der Marktgemeinde Vorderweißenbach

Redaktionsschluss für das  
nächste Amtsblatt: 07. September 2025

Adventmarkt6. – 7. Dezember 2025

Anmeldung als Aussteller*in am 
Vorderweißenbacher Adventmarkt

Wie bereits in den vergangenen Jahren findet der 
stimmungsvolle Adventmarkt in der Mittelschule statt.
Standgebühr: € 20 für beide Tage/Tisch

Wenn du Interesse hast, melde dich bis spätestens 
08.11.2025 an!

E-Mail: meldeamt@vorderweissenbach.at
Tel.: 07219/6055-14

Deine Anmeldung sollte enthalten:

Name, Information zu deinen Produkten,
Platzbedarf, Telefonnummer, E-Mail Adresse,
Adresse

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Vorderweißenbach
Heimat. Geschichte. Gegenwart.

Der Stern im Böhmerwald

Ort: Familie Reingruber „Pötscher“
 in Ortschlag 3, 4191 Vorderweißenbach

30 Jahre 
Reit- u. Fahrverein 
Bad Leonfelden

Jubiläum 

Sa., 13. Sep. 2025 | 19:00 Uhr

Jubiläumsfest mit
Country Bar
 um 19:00 Uhr Festakt
 ab 20:30 Uhr  Musik „Horch zua“
 22:00 Uhr Line Dance Auftritt „Star Stone Stompers”

„Peppige“ Prosecco Bar, große Country Bar
mit Musik, Bullenreiten, Schätzspiel 
Für Besucher im Westernoutfit
Karten zum Vorverkaufspreis € 6,00

So., 14. Sep. 2025
13:30 Uhr

Tiersegnung
für Nutz- und Haustiere
anschließend Kutschenfahrten und Pony reiten 

Für das leibliche Wohl ist an 
beiden Tagen gesorgt.

Post vom Heimatbuch
Liebe Gemeindebürger!
Es gibt wieder Post vom Heimatbuch! Jetzt wissen wir 
schon mehr, nämlich, dass es ca. 550 Seiten haben wird. 
Und da es auf diesen vielen Seiten unheimlich viele Bilder 
beinhaltet, die unter anderem auch zeigen, wie schön es 
bei uns ist, daneben viel Information und Lesevergnügen 
bietet, kostet es natürlich auch – wir rechnen mit einem 
Stückpreis von 50 €. 
Lasst uns rechnen: Pro Euro – genau genommen sind es 91 
Cent – gibt es 10 (!) Seiten mit Information und alten und 
neuen Bildern. 
Wir glauben, dass das Buch ein tolles Geschenk für Weih-
nachten sein könnte. Am besten schenkt man sich gleich 
selber eines, wer weiß schon, ob man von wem anderen 
eines bekommt! Aber jeder beliebige Anlass – oder auch 
keiner – ist geeignet, lieben Menschen eine Freude zu 
machen: den bereits dem elterlichen Haushalt entwachse-
nen Kindern, die immer wieder gerne von daheim hören; 
Menschen aus unserer Gemeinde, die sich in der weiten 
Welt – oder zumindest an anderen Orten – ihren Lebens-
mittelpunkt geschaffen haben; Menschen, die sich aus 
verschiedensten Gründen mit unserer Gemeinde verbun-
den fühlen…  
Wer ein Exemplar oder mehrere (natürlich auch sehr ger-
ne!) reservieren möchte, tut dies beim Marktgemeindeamt 
unter der Adresse gemeinde@vorderweissenbach.at
Wir freuen uns über Rückmeldungen, denn so können wir 
weiter planen und spüren, dass GEMEINDE wir ALLE sind! Fo
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VORDERWEIßENBACH 
Mittwoch, 10. September 2025 

Donnerstag, 11. September 2025 
15:30 - 20:30 Uhr 

Mittelschule, AULA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUTSPENDE TERMIN 
 

 

Zur Terminreservierung: 

Latin Dance

Wo?
Vorderweißenbach
- Turnsaal MS/VS

Wann?
Mittwoch, 19:10 Uhr

Kursbeitrag
10 EH - 120€
1 EH - 17€

Kursleiterin
Daniela Pichler
Dipl. Wellness- und Gesundheitstrainerin

Ehemalige Zumbatrainerin
Dipl. Tänzerin und Tanzpädagogin

Ameldung unter 0680 131 48 42 
oder dance.leila@gmx.at

Salsa, Bachata, Merengue, Cumbia, Reggaeton

START:  24.09. 10 EINHEITEN

Wirbelsaulenfit

Wo?
Vorderweißenbach
- Turnsaal MS

Wann?
Mittwoch, 18:00 Uhr

Kursbeitrag
10 EH - 80€
1 EH - 12€

Kursleiterin
Daniela Pichler
Dipl. Wellness- und Gesundheitstrainerin

Mitzubringen
Matte & Trinkflasche

START:  17.09. 10 EINHEITEN

Ameldung unter 0680 131 48 42 
oder dance.leila@gmx.at

 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung 
zum 

Abschlussfest 
am Freitag, 29.August 2025 

ab 15:30 Uhr 
am Sportplatz in Vorderweißenbach 

 
Wir laden herzlich zum gemütlichen Zusammensein ein – für Speis und Trank 
ist gesorgt!  
 
Musikalische Umrahmung durch das VorJu-Jugendorchester und Bastelspaß 
durch die Sparkasse Mühlviertel-West erwartet euch! 
 
Es werden auch wieder die Lebensbäume für die Neugeborenen überreicht. 
 

 
 
  


